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gen Organe der Produzenten innerhalb der von den bi
lanzierenden Organen gestellten Frist zu treffen bzw. 
herbeizuführen.

Bilanzierende Organe
§19

(1) Die bilanzierenden Organe haben zur Sicherung 
der kontinuierlichen Bilanzierung unter Nutzung der 
Analyse abgelaufener Prozesse sowie prognostischer Er
kenntnisse bei der Vorbereitung, Ausarbeitung und 
Durchführung der Volkswirtschaftspläne den wissen
schaftlichen Vorlauf zu schaffen. Das hat im Zusam
menwirken mit wissenschaftlichen Instituten und Ein
richtungen, Lieferbetrieben, Organen des Außenhan
dels, des Konsumgüterbinnenhandels und des Produk
tionsmittelhandels sowie mit anderen Wirtschaftsorga
nen zu erfolgen.

(2) Die bilanzierenden Organe haben zur planmäßi
gen Sicherung der materiell-technischen Versorgung der 
Volkswirtschaft und der Bevölkerung sowie zur Erhö
hung des Wirkungsgrades der Materialökonomie insbe
sondere folgende Aufgaben:
— den Bedarf auf der Grundlage von Normen und 

Kennziffern der ökonomischen Materialverwendung 
und Vorratswirtschaft sowie eigenständiger Berech
nungen zu prüfen sowie bei Bedarfseinschätzungen 
für Konsumgüter zur Versorgung der Bevölkerung 
die Zusammenarbeit mit den Organen des Konsum
güterbinnenhandels zu sichern,

— die materiell-technische Versorgung der Produk
tions- und Leistungsaufgaben zu gewährleisten,

— die stabile Versorgung der Bevölkerung auf der 
Grundlage des zentralen Versorgungsplanes sowie 
bezirklicher Versorgungspläne zu sichern,

— die kontinuierliche Zulieferung an den Produktions
mittelhandel zur Erfüllung der Versorgungsaufga
ben des Produktionsmittelhandels gegenüber seinen 
Abnehmern zu gewährleisten,

— auf die ökonomische Materialverwendung, vor al
lem durch die Anwendung fortschrittlicher Normen 
und Kennziffern, Senkung des spezifischen Material
einsatzes und Materialsubstitution Einfluß zu neh
men,

— liefer- und verbraucherseitige Vorräte auf der 
Grundlage staatlich verbindlicher Normen und 
Kennziffern festzulegen.

§20

(1) Die bilanzierenden Organe sind in Wahrnehmung 
ihrer Bilanzverantwortung zur Durchsetzung volkswirt
schaftlicher Interessen — auch außerhalb ihres Unter
stellungsbereiches — berechtigt und verpflichtet,
— von den am. Aufkommen und der Verwendung be

teiligten Staats- und Wirtschaftsorganen gemäß § 9 
Abs. 1 zu verlangen, daß sie die notwendigen Plan
entscheidungen innerhalb der gestellten Frist tref
fen,

— von den Produzenten unter Einbeziehung des zu
ständigen übergeordneten Organs Berechnungen“ 
über mögliche Leistungssteigerungen zur Deckung 
des volkswirtschaftlich begründeten Bedarfs sowie 
Absatzkonzeptionen über den effektiven Einsatz von 
Maschinen, Maschinensystemen und Ausrüstungen, 
von volkswirtschaftlich entscheidenden Roh- und 
Werkstoffen und für Konsumgüterbilanzen gemäß 
§ 3 Abs. 1 Ziffern 1 und 2 zu fordern. Dazu sind in 
Übereinstimmung mit den zuständigen übergeord

neten Organen Überprüfungen bei den Produzenten 
durchzuführen bzw. zu veranlassen und auszuwer
ten. Die Ergebnisse aus diesen Überprüfungen sind 
planwirksam zu machen,

— mit den Organen der Außenwirtschaft die staat
lichen Plankennziffem für den Import wichtiger Er
zeugnisse und Leistungen in Abstimmungsprotokol
len zu präzisieren und auf dieser Grundlage Festle
gungen über die Importe in Umfang, Sortiment, 
Qualität und Termin zu treffen,

— in Übereinstimmung mit den zuständigen Staats
und Wirtschaftsorganen Überprüfungen zur Einhal
tung der Normen und Kennziffern der Materialöko
nomie und der Vorratswirtschaft, der Verwendungs
gebote und -verböte, insbesondere bei den Haupt
verbrauchern, durchzuführen bzw. zu veranlassen 
und auszuwerten. Die bilanzierenden Organe sind 
berechtigt, über die übergeordneten Staats- und 
Wirtschaftsorgane die Beseitigung der bei der Über
prüfung festgestellten Mängel innerhalb der von 
ihnen gesetzten Frist zu verlangen,

— für festgelegte Positionen gemäß § 10 Abs. 4 die ent
sprechenden Aufgaben zur Festlegung der staat
lichen Plankennziffer „Bilanzanteil“ den übergeord
neten Organen der Abnehmer zu übergeben,

— unter Einbeziehung der Außenhandelsorgane alle 
Möglichkeiten für Importeinsparungen und zur ef
fektiven Gestaltung des Imports im Rahmen des 
Gesamtaufkommens unter Berücksichtigung der 
Substitutionsmöglichkeiten auszuschöpfen sowie

— bei beabsichtigten volkswirtschaftlich nicht gerecht
fertigten Importen von den zuständigen Staats- und 
Wirtschaftsorganen die Verhinderung dieser Importe 
zu verlangen.

(2) Die bilanzierenden Organe sind verpflichtet, die 
am Aufkommen bzw. an der Verwendung Beteiligten 
zu informieren, wenn aus volkswirtschaftlichen Erfor
dernissen wesentliche Veränderungen in den Absatz- 
und Versorgungsbeziehungen notwendig werden.

(3) Die bilanzierenden Organe sind für die liefersei
tige Abrechnung über die Erfüllung der Material-, Aus- 
rüstungs- und Konsumgüterbilanzen nach den Richt
linien der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
verantwortlich. Sie haben durch eine systematische 
analytische Tätigkeit die liefer- und verbraucherseitige 
Abrechnung auszuwerten, neu heranreifende Probleme 
aufzugreifen und rechtzeitig einer Lösung zuzuführen.

(4) Die im Prozeß der Plandurchführung getroffenen 
Planentscheidungen, die zu Veränderungen bestätigter 
Bilanzen führen, sind von den bilanzierenden Organen 
in Form von Bilanzfortschreibungen zu erfassen. Die 
fortgeschriebenen Bilanzen gemäß § 3 sind den bilanz
bestätigenden Organen zur Kontrolle vorzulegen. Die 
fortgeschriebenen Bilanzen gemäß § 3 Abs. 1 Ziffern 1 
und 2 sind durch die bilanzbestätigenden Organe quar
talsweise zu bestätigen und innerhalb von 3 Wochen an 
die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik zu über
geben. Die bestätigten fbrtgeschriebenen Bilanzen sind 
Grundlage für die Abrechnung.

(5) Die bilanzierenden Organe sind zur Rechenschafts
legung vor dem übergeordneten Organ über die Wahr
nehmung der Bilanzverantwortung verpflichtet.

(6) Die im Bilanzverzeichnis für den Vier- bzw. 
Fünfsteller der Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur 
festgelegten Organe (bilanzverantwortlichen Organe)


